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DE 694 34 331 C5    2010.04.08
Beschreibung

[0001] Betreffend das europäische Patent 0 715 
672 (DE 694 34 331)  
hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespa-
tentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung 
vom 16. Juli 2009 für Recht erkannt:  
Das europäische Patent 0 715 672 wird mit Wirkung 
für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land im Umfang der Patentansprüche 1 bis 8, 12 und 
des Patentanspruchs 15, soweit dieser auf einen 
oder mehrere der Patentansprüche 1 bis 8 und 12 
rückbezogen ist, für nichtig erklärt.

Patentansprüche

1.  Nichtig

2.  Nichtig

3.  Nichtig

4.  Nichtig

5.  Nichtig

6.  Nichtig

7.  Nichtig

8.  Nichtig

9.  Baustellenplattform nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, die mit einer Entsorgungsrutsche 
(501) kombiniert ist.

10.  Baustellenplattform nach Anspruch 9, bei der 
die Sicherheitsabsperrmittel (502) außerdem ein Tor 
(503) zum Schließen einer Zuführöffnung in der Rut-
sche (501) umfassen.

11.  Baustellenplattform nach Anspruch 10, bei 
der der Auslauf der Entsorgungsrutsche (501) in die 
Entsorgungsrutsche (501) einer zweiten Plattform 
(500) und Rutschen-(501)Kombination mündet.

12.  Nichtig

13.  Baustellenplattform nach Anspruch 12, bei 
der die Feststellmittel einrückbare Arretierelemente 
(216) umfassen, die dadurch, dass der Antriebsmotor 
(208) unter Strom gesetzt wird, außer Kraft gesetzt 
werden können.

14.  Baustellenplattform nach Anspruch 12 oder 
Anspruch 13, bei der der Motor (108) mit der gesam-
ten Einheit der Sicherheitsabsperrmittel verriegelt ist, 
so dass er sich nicht betreiben lässt, falls ein Tor 
(105) dieser Absperrmittel (104, 105) geöffnet ist.

15.  Nichtig

16.  Baustellenplattform nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei der das bewegliche Deck 
(200) relativ zur Tragkonstruktion (201) mit Hilfe der 
Lastaufnahmerollen (211) frei beweglich gemacht 
wird, die zwischen ihr und der Tragkonstruktion ange-
ordnet sind, wobei die Lastaufnahmerollen (211) zu 
einem Teil des Decks (200) und der Tragkonstruktion 
(201) örtlich befestigte Abwälzrollen sind und wobei 
die Feststellmittel Spaltvertiefungen (216) in dem an-
deren Teil des Decks (200) und der Tragkonstruktion 
(201) umfassen, die jeweils passend in die Rollen 
(211) eingreifen, nachdem sich das Deck in mindes-
tens einer solchen Position befindet, um danach die 
Rollen nicht betreibbar zu machen.

17.  Baustellenplattform nach Anspruch 16, bei 
der jede Vertiefung (216) rampenartige Endflächen 
(218) aufweist. 

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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